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  Peripheres Nervensystem/Neuromuskuläre Erkrankungen/Schmerzsyndrome   
 

Gradation 
GNr: I II III  V VI 

79  Ohne oder mit geringfügigen Fol-

gen überstandene Erkrankungen  

oder Verletzungen der peripheren 

Nerven. 

 

 

Funktionsstörungen peripherer Ner-

ven und Schmerzsyndrome, soweit 

die allgemeine Leistungsfähigkeit 

nur unwesentlich beeinträchtigt ist. 

 Akute Erkrankungen peripherer 

Nerven und/oder neuromuskuläre 

Erkrankungen. 

 

 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 24 Monaten. 
 

Chronische Leiden peripherer Nerven 

und/oder Schmerzsyndrome, soweit 

die allgemeine Leistungsfähigkeit 

dauerhaft und wesentlich beeinträch-

tigt ist. 

 

Chronische neuromuskuläre Erkran-

kungen. 

 

Maligne Neoplasien. 

 

 

Anmerkung:
– Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns sind nach GNr 30 zu bewerten. 
 

 

Änderung 2 


